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Vorwort
War meine Geburt just am Tag nach den
Jubiläumsfeierlichkeiten aus Anlass „50 Jahre
Österreichischer Rundfunk“ schicksalshafte Fügung,
schlechtes Timing oder bloß ein glücklicher Zufall? So launig
sich diese rhetorische Frage als autobiographische Posse im
chronologischen Rückblick der österreichischen
Rundfunkgeschichte – natürlich rein subjektiv – aufdrängt,
sie genießt für mich Bedeutung beim Blick auf einen
zeitlichen Kontext: Als Kind der 70er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts war ich von Beginn an mit einer linearen
elektronischen Medienwelt konfrontiert, deren zart colorierte
Vorboten bald eine Gewissheit auf sich vereinten: Die
einzige Konstante der Medienwelt ist die Veränderung. Diese
Veränderungen waren und sind bis heute Teil meiner
Medien-Sozialisation und bilden den Grundstein für mein
Interesse an der Welt der Medien.

Von diesen Veränderungen blieb in dieser Zeit auch die
österreichische Medienpolitik nicht verschont. Auf
Jahrzehnte des Monopols mit einer überschaubaren Zahl
linearer TV- und Radioangebote folgte die Phase der
Liberalisierung auch für private Anbieter und – mit wohl
noch fundamentaleren Auswirkungen – der
Paradigmenwechsel eines weltweiten und immer
verfügbaren Onlineangebots. Damit verbunden war und ist
neben einer quantitativen „Explosion“ an neuen
Inhaltsanbietern auch die – zumindest theoretisch denkbare
– Metamorphose des bisherigen Konsumenten,
Mediennutzers und Empfängers zum Gestalter und
(Ab-)Sender im Konzert der Medienanbieter. In dieser Zeit



wurde aus dem österreichischen Rundfunk als
Gattungsbegriff der Österreichische Rundfunk als juristische
Person, versehen mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag,
der heute mit neuen Angeboten über sein ursprüngliches
Selbstverständnis, aber auch über seine ursprüngliche
Verbreitung als Rundfunk substanziell hinausgeht.

Nicht erst in Zeiten des Vorwurfs von „Fake-News“ prägen
Medien das kollektive Bewusstsein, sie manipulieren,
kampagnisieren, polarisieren, zerstreuen und unterhalten,
sie vermitteln und verzerren die Wirklichkeit – oder formen
Allianzen auch in Meinungsfragen, aber – und das ist ihre
grundlegende Aufgabe in einer funktionierenden
Demokratie – sie informieren auch, vermitteln das
Weltgeschehen, kontrollieren Machthaber und klären uns
auf. Die mannigfaltigen Funktionen von Medien sind dabei
Ingredienzen für eine abwechslungsreiche und
spannungsgeladene Thematik, die sowohl von technischen
Entwicklungen, Bedürfnissen der Mediennutzer und, nicht zu
vergessen, auch von politischen Begehrlichkeiten geprägt
wird. Das Recht bietet dabei die ordnende Grundlage, die
Entwicklungen in Bahnen zu lenken versucht, Vorgaben
macht und Voraussetzungen wiederum für eine Kontrolle der
Kontrollierenden schafft. Es zeigt sich: Ob dieses Recht
Ergebnis der Gesetzgebung oder durch Rechtsprechung ist,
ist dabei nicht nur eine Frage funktionierender
Gewaltenteilung, sondern auch der politischen Courage.

Eine rechtswissenschaftliche Vertiefung kann dabei
durchaus zu einer Reise in die Untiefen subtiler Politik der
Untätigkeit mutieren: Dann, wenn sich der Gesetzgeber ein
vordergründiges Bekenntnis zur Unabhängigkeit und Vielfalt
abringt, tatsächlich aber Staatsnähe und Monopol gewahrt
werden sollen.



Einer der besonderen Aspekte in der Tätigkeit von Juristen
ist dabei, (Rechts-) Politik beim Wort nehmen zu dürfen. Das
Zusammenspiel konstitutioneller Vorgaben einerseits und
der einfachgesetzlichen Grundlagen andererseits schafft
dabei oft Spannungen, die auch im dramaturgischen Sinne
vertiefenswert erscheinen. Auch wenn sich die Dramaturgie
einer wissenschaftlichen Arbeit im Zweifelsfall dem Ergebnis
mehr zu verpflichten hat als einem Spannungsbogen – hege
ich die Hoffnung, ein lesenswertes Werk zu schaffen.

Dies auch vor folgendem Hintergrund: Persönlich bin ich
davon überzeugt, dass die Chance eines öffentlich-
rechtlichen Rundfunks zu kostbar ist, um sie einer
Diskussion zu überlassen, an der ausschließlich Lobbyisten,
Marktteilnehmer oder Wettbewerbshüter teilnehmen.
Entsprechend ist die vorliegende Arbeit, die zugleich auch
meine Dissertation bildet, vom Bemühen getragen, auch für
Nicht-Juristen Grundlagen zu vermitteln, die
Zusammenhänge verständlich zu machen, ohne die
handwerkliche Präzision vermissen zu lassen. Mir ist es
dabei ein Anliegen, die Arbeit verständlich und lesbar zu
halten, ohne dass das Niveau darunter leidet, mit dem
Ansinnen, einen rechtswissenschaftlichen Beitrag zu einer
Diskussion auf sachlicher Ebene zu leisten.

Florian Novak
florian@novak.at

Wien, im April 2017

mailto:florian@novak.at


Erstes Kapitel
Gegenstand der Untersuchung und Struktur der
Arbeit

Die Liberalisierung im elektronischen Medienbereich in
Europa und das grenzüberschreitende Zusammenwachsen
ursprünglich in erster Linie nationaler Märkte in den
vergangenen Jahrzehnten blieben – trotz einer erheblichen
zeitlichen Verzögerung – auch in Österreich nicht ohne
Auswirkung. Seit dem Ende des Hörfunk- und
Fernsehmonopols und dem damit verbundenen Sendestart
privatwirtschaftlich orientierter österreichischer TV- und
Radioanbieter spricht man auch hierzulande davon, dass
sich, wenn auch erst zaghaft, ein duales Rundfunksystem1
etabliert.

Die österreichische Medienpolitik war und ist vor diesem
Hintergrund mit unterschiedlichen Herausforderungen
konfrontiert. Neben den erforderlichen legislativen
Voraussetzungen für die Veranstaltung von Rundfunk auch
durch Private, die es erst zu schaffen galt, bedeutet diese
Entwicklung auch für die gesetzlichen Rahmenbedingungen
des Österreichischen Rundfunks (ORF) einen im Vergleich zu
früher erhöhten Rechtfertigungsdruck. Die privilegierte
Situation des ORF aufgrund der Finanzierung durch
Gebühren, aber auch seine jahrelang begünstigte Stellung
bei der Zuteilung technischer Übertragungskapazitäten2,
lassen den ORF bis heute zum Gegenstand intensiv
geführter öffentlicher Diskussionen werden, bei denen die
Rufe nach einem adäquaten öffentlich-rechtlichen Auftrag



ebenso wenig zu überhören waren wie der Wunsch einer
entsprechenden staatlichen Überprüfung, ob dieser
Beauftragung überhaupt entsprochen wird.

Beachtenswert ist dabei, dass der einfache Gesetzgeber auf
nationaler Ebene trotz – und durchaus auch wegen – einer
verfassungsrechtlich verankerten Rundfunkfreiheit zwar
über einen beachtlichen, aber auch mit Blick auf eine
„objektiv-rechtliche Garantie für den Rundfunk“3 nicht
unbegrenzten Gestaltungsspielraum verfügt:
Konstitutionelle Vorgaben binden, beschränken und
determinieren ihn bei der Ausgestaltung des
rundfunkrechtlichen Rahmens - in einem bestimmten
Ausmaß geben sie dem Gesetzgeber sogar ein Leitbild vor,
dem er zu entsprechen hat. Zusätzlich entfalten die
Vorgaben des Gemeinschaftsrechts eine Bindungswirkung
für die nationale Umsetzung: Die Sonderstellung eines mit
Gebühren finanzierten Senders setzt eine ausreichend
bestimmte, abgrenzbare Definition des öffentlich-rechtlichen
Auftrags voraus und macht eine Kontrolle erforderlich.

Dem Spannungsfeld zwischen der verfassungsrechtlich
garantierten Rundfunkfreiheit und den Fragen einer
staatlichen Kontrolle widmet sich die vorliegende
Dissertation anhand folgender Fragestellungen:

Was ist der öffentlich-rechtliche Auftrag?
Wie erfolgt die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks?
Welches verfassungsrechtliche Erfordernis einer Kontrolle
besteht?
Für welche Formen der Kontrolle hat sich der Gesetzgeber
entschieden?



Welche inhaltlichen Kriterien für die Rechtfertigung einer
Sonderstellung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt es?

Zur Gliederung im Detail: Aufbauend auf einen historischen
Überblick zur Entwicklung von Rundfunk in Österreich
widmet sich die Arbeit am Beginn der Frage, wie
weitreichend der öffentliche-rechtliche Auftrag – sowohl
inhaltlich als auch technisch – definiert ist und welche
Möglichkeiten einer Weiterentwicklung seines Angebots dem
Österreichischen Rundfunk offenstehen. Es folgt eine
Darstellung der Finanzierungsgrundlagen des ORF in
Verbindung mit einer Überprüfung der Festsetzung der
Programmentgelte durch die Regulierungsbehörde sowie
eine Darstellung weiterer wirtschaftlicher
Kontrollmechanismen. Die Binnenkontrolle sowie die externe
Kontrolle stehen im Mittelpunkt des Folgekapitals bevor im
Lichte der verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen die
Sonderstellung des ORF untersucht wird, gefolgt von einer
Zusammenfassung.

1 Vgl Korinek, Österreich auf dem Weg zum dualen Rundfunksystem (1991).
2 Vgl Korinek, Zur Rechtfertigung der Sonderstellung des öffentlich-rechtlichen

Rundfunks im dualen System, in FS Recht im Pluralismus (2003) 488.
3 Vgl Grabenwarter, Zur Zukunft des dualen Rundfunks in Österreich (2004).



Zweites Kapitel
Die Geschichte eines österreichischen
Rundfunks

1. RAVAG – Der Startschuss in den 1920er Jahren

Als der offizielle Termin für den Start von Hörfunk in
Österreich gilt der 1. Oktober 1924. An diesem Tag wurde
auf dem bzw unter dem Dach des ehemaligen kaiserlich und
königlichen Kriegs- bzw Heeresministeriums am Standort
Stubenring 1 in Wien – dem heutigen Sitz des
Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft – der Sendebetrieb durch die Österreichische
Radioverkehrs AG (RAVAG) aufgenommen. Beteiligt an
dieser Gesellschaft waren: der Bund, das Österreichische
Creditinstitut für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten,
die Steirerbank AG, die Gemeinde Wien durch die Gewista,
die Österreichische Anzeigengesellschaft AG, die
Österreichische Telephonfabriks-AG, „Ericsson“
Österreichische Elektrizitätsgesellschaft, Telephon- und
Telegraphenfabriks-AG Kapsch & Söhne und die Firma
Leopolder & Sohn4. Voraussetzung für die Veranstaltung war
bereits damals eine zu erteilende Konzession für
„Rundspruch“, die der RAVAG auf Basis des
Telegraphengesetzes 19245 zuvor erteilt worden war.


